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Größe eines Landwirtschaftsbetriebes oder einer Garten
anlage des Kindes, über eigene Einkünfte des Kindes, über 
die Abgaben usw.)..

Für den engen Zusammenhang zwischen der Leistung von 
Mitteln für den Unterhalt und von Mitteln für die Erziehung 
ist folgendes zu beachten: Die Konkretisierung der Unter
haltspflicht eines Elternteils gegenüber seinem Kind schließt 
ein, daß ein Unterhaltsbeitrag festgesetzt wird, der sowohl 
die Kosten für den Lebensbedarf (Versorgung) als auch die 
Kosten für die Erziehung -umfaßt, also die Sorge der Eltern 
für die körperliche und geistige Entwicklung des Kindes so
wie für seine Vorbereitung auf den Beruf, auf die künftige 
Arbeit zum Nutzen der Gesellschaft (Art. 96). Es ist nicht 
möglich (und nicht erforderlich), zwei getrennte Beiträge fest
zusetzen. Immer geht es gemäß Art. 128 und 133 des Gesetz
buchs um eine einheitliche Pflicht zur Leistung. Infolgedessen 
werden mit Rücksicht auf das übergeordnete Ziel, die Erzie
hung der jungen Generation, bei familiärem Zusammenleben 
die Versorgungspflichten in der Regel durch direkte Leistun
gen (in natura) im Rahmen der Familie erfüllt. In den Fällen, 
in denen ein Kind von einem oder beiden Elternteilen ge
trennt leben muß, besteht die Pflicht, die Mittel für den Un
terhalt und für die Erziehung hauptsächlich in Geld zu er
bringen. Es ist aber auch die gemischte Form nicht ausge
schlossen, d. h. die Gewährung eines Teils der Leistungen in 
natura (Lebensmittel und Bekleidung) sowie zu einem übri
gen Teil in Geld, damit auch andere persönliche Bedürfnisse 
gedeckt werden können. Die Unterhaltspflicht in gemischter 
Form (ähnlich übrigens wie die Unterhaltsleistung in natura) 
tritt verhältnismäßig selten unter dörflichen Bedingungen auf 
und dann überwiegend in Gestalt eines notariellen Vertrags 
oder einer gerichtlichen Einigung der Prozeßparteien. Die 
Realisierung einer solchen Pflicht erfolgt in der Regel frei
willig, da eine Vollstreckung hier schwer möglich ist. Im 
Falle von Störungen bei der Erfüllung dieser Leistungen ge
staltet das Gericht auf Antrag der interessierten Seiten sie 
in eine Pflicht zur Zahlung bestimmter Geldsummen um, so 
daß ggf. vollstreckt werden kann.

Eine Veränderung der Form der Leistungen kann auch 
durch eine Veränderung der tatsächlichen Umstände bewirkt 
werden. Der Gesundheitszustand des Kindes und bestimmte 
Umstände auf seiten der Mutter des Kindes können es nötig 
machen, die Auflage zu erteilen, daß das Kind im Haushalt 
des Vaters lebt, damit es unter der besonderen Fürsorge einer 
familiären Gemeinschaft betreut wird.

Jegliche Art von Entscheidungen, die den Aufenthaltsort 
(und den Wohnort) eines Kindes betreffen, erläßt grundsätz
lich das Familiengericht als Vormundschaftsgericht in einem 
nichtprozessualen Verfahren (Art. 568 ff. der polnischen ZPO). 
Solche Entscheidungen können nicht in einem gerichtlichen 
Verfahren wegen Unterhaltszahlungen ergehen. Die Verände
rung des Aufenthalts eines Kindes spiegelt sich natürlich auch 
bei der Verwirklichung der Unterhaltspflicht wider. Wird 
z. B. nach der Verurteilung des Vaters zur Unterhaltszahlung 
das Kind in einer Ersatzfamilie aufgenommen, so ordnet das 
Familiengericht (in einem nichtprozessualen Verfahren) die 
Leistung der in der Entscheidung festgelegten Unterhaltssum
men zu Händen der Ersatzfamilie an. Wird dagegen das Kind 
in den Haushalt des Vaters aufgenommen (mit dessen Ein
verständnis, aber z. B. gegen den Willen der.Mutter), so ent
steht das Bedürfnis nach Abänderung des Urteils (in einem 
Prozeßverfahren) in dem Sinne, daß der Vater Unterhalt 
nicht mehr zu Händen der Mutter zahlt. Darüber hinaus kann 
die Mutter zu Unterhaltsleistungen gegenüber diesem Kind 
verpflichtet werden.

Die Unterhaltspflicht der Eltern dauert grundsätzlich so
lange, bis das Kind einen angemessenen Arbeitsverdienst be
gründen kann. Die Eltern können sich nicht darauf berufen, 
daß ihrem Kind die Aufnahme irgendeiner beliebigen Arbeit 
möglich wäre, um einen eigenen Verdienst erzielen zu kön
nen. Das Gericht hat u. a. das Recht des Kindes zu berück
sichtigen, eine seinen Fähigkeiten und den gesellschaftlichen 
Bedürfnissen entsprechende Bildung (z. B. im Hochschul
studium) zu erlangen. Daher besteht bei studierenden Kin
dern u. U. eine Unterhaltsverpflichtung für bereits volljäh
rige Kinder bis etwa zum 24. Lebensjahr. Ein Doktorat oder 
Fernstudium oder eine Unterbrechung der Berufsarbeit zum 
Zwecke der Aufnahme eines Studiums bewirken grundsätz
lich keine Unterhaltspflicht gegenüber erwachsenen Kindern. 
Nur ausnahmsweise kann es unter Berücksichtigung beson
derer konkreter Umstände dazu kommen, daß Eltern zur Un
terhaltszahlung an studierende Kinder im Alter von- 30 Jah
ren verurteilt werden.

Festsetzung der Unterhaltsbeiträge

Wie bereits dargelegt, wird der Umfang der Unterhalts
leistungen einerseits von den gerechtfertigten Bedürfnissen 
des Kindes sowie andererseits von den Einkommens- und 
Vermögensverhältnissen der Eltern bestimmt. Bei der Fest
legung von Unterhalt ist zu berücksichtigen, daß er der Her
ausbildung der Persönlichkeit des Kindes sowie seiner Vor
bereitung auf das Leben in der Gesellschaft dienen soll. In 
der Rechtsprechungspraxis wurde eine Reihe objektiver Kri
terien herausgearbeitet, die der Bestimmung der Bedürfnisse 
der Kinder dienen, und zwar unabhängig von den . Möglich
keiten der Eltern, die die grundlegenden Existenzbedingun
gen des Kindes zu gewährleisten haben. Zu diesen Bedürf
nissen zählen:
— die Ernährung und Bekleidung, die eine gute körperliche

Entwicklung sichern;
— der Schutz der Gesundheit;
— die Grundschul- und Berufsschulbildung;
— der Schutz der Person des Kindes sowie seiner Vermögens

rechte.
Dies sind die grundlegenden und notwendigen Bedürf

nisse. I
In konkreten Situationen kann das Modell der gerechtfer

tigten Bedürfnisse des Kindes einer Erweiterung unterlie
gen, insbesondere im Hinblick auf die persönlichen Eigen
schaften des Kindes sowie auf die Einkommens- und Ver
mögensverhältnisse der Eltern. Hierbei spielt die bereits er
wähnte Forderung nach dem gleichen Lebensniveau von El
tern und Kindern eine bedeutsame Rolle.

In der Rechtsprechung der Familiengerichte zeichnet sich 
eine Tendenz zur Objektivierung bei der Festsetzung der 
Unterhaltshöhe ab. Dies widerspiegelt sich vor allem in der 
durchschnittlichen Höhe des Unterhalts, der für ein Kind fest
gesetzt wird. Dieser Betrag machte im Jahr 1984 2 000 bis 
2 500 Zloty monatlich aus (1975 waren es 500 Zloty und 1979 
1 000 Zloty monatlich).

Die von den Gerichten über dem Landesdurchschnitt aus
gesprochenen Unterhaltsbeiträge sind im allgemeinen in den 
Territorien mit entwickelter Wirtschaftsstruktur und etwas 
höherem Einkommen der Bevölkerung anzutreffen. In der 
übergroßen Mehrheit der Unterhaltsverfahren wohnen beide 
Prozeßparteien im gleichen Territorium. Für den Fall, daß 
das Kind im Unterschied zum Unterhaltsverpflichteten in 
einem Gebiet mit einem geringeren Industrialisierungsgrad 
und mit niedrigeren Einkünften der Bürger wohnt (die ört
liche Zuständigkeit des Gerichts für die Klageerhebung rich
tet sich in der Regel nach dem Wohnort des Kindes), erhält 
es nicht „automatisch“ auch niedrigere Unterhaltszahlungen.

Die generelle Tendenz der .zunehmenden Unterhaltshöhe 
folgt aus einer Reihe von Umständen, zu denen man nicht 
nur die Preisstruktur sowie das Anwachsen der Einnahmen 
der Bevölkerung, sondern auch die Zunahme der gerechtfer
tigten Bedürfnisse der unterhaltsberechtigten Kinder zählen 
muß. Das hier gezeichnete Modell der Objektivierung der 
Kriterien für die gerichtliche Festsetzung der Unterhaltsbei
träge und der Berücksichtigung der in unserem Land objek
tiv existierenden wirtschaftlichen Bedingungen korrespon
diert mit Differenziertheit der Entscheidungen, die den kon
kreten Umständen der betreffenden Familie Rechnung tra
gen. Das Modell kann in der gerichtlichen Praxis nur helfen
den Charakter haben.

Bei der Berücksichtigung der Umstände, die das erzielbare 
Einkommen betreffen, geht es einerseits darum, daß der Ver
pflichtete alles in seiner Kraft stehende tut, um seine Ver
dienstmöglichkeiten voll zu nutzen. Andererseits muß der 
Umfang der Unterhaltspflicht auf die Kräfte und die Mög
lichkeiten des Verpflichteten in dem Sinne abgestimmt sein, 
daß sein Interesse an hohen Leistungen für die Gesellschaft 
und die Familie nicht beeinträchtigt wird. Die Familien
gerichte prüfen die Beweise zur materiellen Situation (und 
besonders zur Höhe der Einkommen), die in Unterhaitsver- 
fahren vorgelegt werden, sehr sorgsam. Es ist in jedem Ver
fahren die wirtschaftliche Lage beider' Elternteile festzustel
len. So hat das Familiengericht auch zu klären, welche kon
kreten Verdienstmöglichkeiten die Mutter des Kindes besitzt 
Wenn sie diese in Ausnahmefällen entgegen ihrer Pflicht 
nicht voll nutzt, ist dies bei der Festsetzung des Unterhalts 
des Verpflichteten dergestalt zu berücksichtigen, daß der Un
terhalt entsprechend niedriger bemessen wird. In einem 
solchen Fall kann das Familiengericht von Amts wegen ein 
Verfahren zur Einschränkung der elterlichen Rechte der Mut
ter (in einem getrennten, nichtprozessualen Verfahren) ein-


